Antrag an die Personalversammlung

Stellungnahme zu den Änderungsentwürfen des Schul- und Schulverwaltungsgesetzes

Für die Bremer Lehrkräfte ist demokratische Mitwirkung unverzichtbarer Bestandteil einer konstruktiven Schulentwicklung. Nur so ist das Engagement der Lehrkräfte, Eltern und SchülerInnen dauerhaft zu gewährleisten.

Durch den neuen Entwurf des Schulverwaltungsgesetzes und die geplanten Änderungen des Schulgesetzes werden die gesetzlichen Rahmenbedingungen von Schulentwicklung verschlechtert. Wir wenden uns gegen die Einschränkung demokratischer Mitwirkungsrechte, die in den Entwürfen enthalten ist. Wir wenden uns gegen eine Verordnungsmentalität, die innerschulische Willensbildungsprozesse als störend und hinderlich ansieht.

· Die Schulkonferenz muss oberstes Entscheidungsorgan der Schule bleiben.

· Die Gesamtkonferenz muss im Rahmen der der Schule überlassenen Handlungsräume verbindliche Entscheidungen über Unterrichtsinhalte und Qualitätsentwicklung fällen können. Über die Erledigung von Aufgaben der Schulentwicklung und die Übertragung von besonderen dienstlichen Aufgaben an Lehrkräfte muss die Gesamtkonferenz im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten entscheiden.

· Schulkonferenz und Gesamtkonferenz müssen das Recht behalten, sich eine Konferenzleitung zu wählen.

· Das Recht auf Vollversammlungen und Urabstimmungen ist für alle Gruppen beizubehalten. Schülervollversammlungen können nicht mit Unterrichtsausfall gleich gesetzt werden. Sie sind ein wichtiger Bestandteil demokratischer Erziehung.

In der Begründung des Gesetzentwurfes wird als Ziel die Stärkung der Eigenständigkeit der Schulen angegeben. Durch die vorgesehenen Bestimmungen wird diese jedoch nicht gestärkt, sondern geschwächt. Die Rolle der Schulleitungen wird auf die eines ausführenden Organs der Bildungsbehörde reduziert: Das Beteiligungsverfahren bei der Schulleiterfindung wird komplett gestrichen. Die Zusammensetzung des Findungsausschusses wird zu Ungunsten der Personalvertretung verändert. Gleichzeitig wird die Befristung des Schulleiteramtes eingeführt. Die Kombination dieser Maßnahmen schwächt die Stellung der Schulleitung.

· Die Gesamtkonferenz, der Elternbeirat, alle weiteren Personengruppen und der Ortsamtsbeirat müssen bei der Schulleiterfindung beteiligt werden.

· Die Personalvertretung muss stimmberechtigtes Mitglied im Findungsausschuss sein.

Die im Entwurf enthaltene Absicht, eine achtjährige Rotation aller Lehrkräfte zu verordnen, wird den Anforderungen einer mittelfristigen Schulentwicklung nicht gerecht und muss gestrichen werden.

Die Personalversammlung begrüßt die Initiative von Schulleitungen für partnerschaftliche und demokratische Entscheidungsstrukturen und fordert alle Bremer Schulleitungen auf, sich ihr anzuschließen.
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